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RS OGH 1968/2/8 1Ob255/67,
6Ob113/69

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1968

Norm

ZPO §85 Abs2

Rechtssatz

Wird mit einer Partei, der eine selbst verfaßte Berufung zur Verbesserung (Beibringung der Anwaltsfertigung)

zurückgestellt wurde, innerhalb der Verbesserungsfrist ein Antrag auf Erteilung des Armenrechtes und Beistellung

eines Anwaltes für die Verfassung der Berufungsschrift zu Protokoll genommen, wirkt dies als zwar vom Gesetz

verpönte, aber doch beachtliche Verlängerung der Verbesserungsfrist.

Entscheidungstexte

1 Ob 255/67
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Veröff: RZ 1968,139 = SZ 41/18

6 Ob 113/69
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